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Zitat von Seph

Dazu hatte ich doch oben eine Mutmaßung geschrieben. Mir persönlich wäre aber
tatsächlich neu, dass es hier überhaupt einen Unterschied geben soll und eine
Beförderung in Behörden grundsätzlich unmittelbar ohne Probezeit vorgenommen
worden sein soll.

Grundsätzlich ist es möglich vom normalen Verfahren abzuweichen.

Zitat von § 21 HBG

....
(2) 1Über Ausnahmen von Abs. 1 entscheidet die Direktorin oder der Direktor des
Landespersonalamts im Einvernehmen mit dem für die Dienstaufsicht zuständigen
Ministerium und im Benehmen mit der Landespersonalkommission, soweit sie nicht
nach § 23 Abs. 2 Nr. 6 durch Rechtsverordnung geregelt sind. 2Erhebt die
Landespersonalkommission Bedenken, so entscheidet die Landesregierung. 3Bei
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts bedürfen Ausnahmen
der Zustimmung der Direktorin oder des Direktors des Landespersonalamts und der
obersten Dienstbehörde

Ich denke es wird ähnliche Passagen in den anderen Ländern geben.
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